
DasMartyrium einerMutter
Das Jugendamt des Kreises Lippe nimmt Elke D. ihr Kind weg. Es hält an einem Gutachten fest, das von einem renommierten Experten als „kaum

verwertbar, untauglich und unprofessionell“ bezeichnet wird. Dagegen wehrt sich die Mutter aus Oerlinghausen.

Gunter Held

¥ Oerlinghausen. Elke D.
(Name geändert) ist verzwei-
felt. Sie hat Angst, dass ihr der
Umgang mit ihrem sechs Jah-
re alten Kind verboten wird.
Mehr noch: Ihr Kind muss bei
dem Mann leben, der es nach
Meinung einiger Experten se-
xuell missbraucht haben könn-
te. Und all das nur, weil die
Mutter sich gegen Entschei-
dungen des Jugendamtes des
Kreises Lippe wehrt. So zu-
mindest ist ihre Interpreta-
tion. Jugendämter dürfen fak-
tisch keine Entscheidungen
treffen, sondern nur Beschlüs-
se der Familiengerichte um-
setzen. Dennoch tut das Ju-
gendamt genau das: Es trifft
Entscheidungen. Marita Korn
Bergmann, die Anwältin von
Elke D., nennt das Amtsan-
maßung. „Ich wehre mich
gegen die Willkür des Jugend-
amtes“, sagt Elke D. Das Ju-
gendamt beruft sich bei sei-
nen Entscheidungen auf ein
vom Amtsgericht Detmold an-
gefordertes familienpsycholo-
gisches Gutachten. Das jedoch
richte sich einseitig gegen die
Mutter, wie der Juraprofessor
und Rechtsanwalt Christian
Laue, von Elke D. für straf-
rechtliche Aspekte beauftragt,
in einem Brief an den Landrat
des Kreises Lippe, Axel Leh-
mann, feststellt. In dem Gut-
achten gebe es offensichtliche
Diskrepanzen im zeitlichen
AblaufundeswirdineinerStel-
lungnahme eines anerkannten
Experten als „kaum verwert-
bar, untauglich und unprofes-
sionell“ bezeichnet.

Das Martyrium
begann vor
drei Jahren

Das nervenzehrende Mar-
tyrium von Elke D. begann
2018. Nachdem ihr Lebensge-
fährte und Vater ihres Kindes
ihr gegenüber mehrfach ge-
walttätig geworden sei, trennt
sie sich von ihm. Beim Aus-
zug habe ihr Lebensgefährte sie
angebrüllt, erzählt sie: „Du
willst Dich trennen? Dann
mach ich Dich fertig. Wenn ich
will, wirst Du das Kind nie wie-
dersehen.“ Für das gemeinsa-
me Kind wurde eine Besuchs-
regelung gefunden.

Der Kindsvater möchte sich
in der Neuen Westfälischen
nicht äußern. Auf eine ent-
sprechende Mail zum Sach-
verhalt antwortet er: „Auf-
grund der zahlreichen Verfah-
ren die hier bereits gelaufen
sind, und eines noch laufen-
den Verfahrens, bitte ich Sie,
mir nachzusehen, dass ich
nicht bereit bin, mich in ir-
gendeiner Form zu den un-
richtigen Darstellungen der
Frau D. zu äußern.“

Ab Ende 2018 habe das Kind
nach Besuchen beim Vater Äu-
ßerungen gemacht, die darauf
hindeuteten, dass es eventuell
sexuell missbraucht worden
sei. Sichtbar seien Hautrötun-
gen am After gewesen, außer-
dem fiel das dreieinhalbjähri-
ge Kind durch plötzliche Ver-
haltensänderungen auf. Es
nässte sich wieder ein, hatte
Alpträume und zeigte Stress-
und Angstsymptome, wie aus
einem Arztbericht hervorgeht.

Elke D., die selbst nie den
Verdacht auf sexuellen Miss-
brauch ausgesprochen hat,
ging mit ihrem Kind mehr-
fach zu ihrer Kinderärztin, um
die Symptome medizinisch ab-
klären zu lassen. Diese foto-
grafierte auch die Verletzun-
gen am After des Kindes.
Schließlich stellte sie die Dia-
gnose des Verdachts eines se-
xuellen Missbrauchs und ver-
wies die Mutter und ihr Kind

an die Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin des St.-Vin-
cenz-Krankenhauses in Pader-
born. Dort wurde das Kind
vomChefarztder Klinik,Fried-
rich Ebringer,untersucht.Hin-
zugezogen wurde ein Kinder-
schutzteam. Diese Experten
diagnostizierten einen „drin-
genden Verdacht auf akute
Kindeswohlgefährdung durch
sexuellen Missbrauch in wahr-
scheinlich mehreren Fällen“,
schreibt Ebringer. Bei dieser
Untersuchung wurden beim
Kind auch DNA-Proben ent-
nommen. Anfang Februar
2019 meldete die Klinik die
Untersuchungsergebnisse an
das Jugendamt des Kreises Lip-
pe. Eine Sachbearbeiterin ha-
be daraufhin, ohne Elke D. vor-
her zu informieren, Strafan-
zeige gegen den Vater des Kin-
des wegen Verdachts auf se-
xuellen Missbrauch gestellt.
Die Staatsanwaltschaft Det-
mold übernahm die Ermitt-
lungen. Ende Mai wurde das
Kind von einer Polizistin be-
fragt, wich allerdings allen Fra-
gen nach dem Verhältnis zum
Vater aus. Es sagte lediglich,
dassesnichtgernzumVaterge-
he.

Wie Rechtsanwalt Laue
schreibt, wurden bei den Er-
mittlungen weder die DNA-
Probenausgewertet,noch wur-
den Zeugen befragt. Nicht die
beiden voneinander unabhän-
gigen Kinderärzte und auch
nicht die Therapeuten und
Fachberaterinnen zweier un-
abhängiger Beratungsstellen.
Auch der ausführliche Bericht
von Anfang Februar 2019, in
dem es heißt: „. . . eine Ver-
dachtsabklärung in einer Fach-
beratungsstelle für sexualisier-
te Gewalt an Kindern auch
gegen den Willen des Vaters
(sei) dringend indiziert“.
Ebenfalls nicht befragt wor-
den seien die Erzieherinnenaus
dem Kindergarten des Kindes,
obwohl diese berichteten: „Bei
der letzten Unterhaltung zwi-
schen Vater und (Kind) über
den Kita-Zaun Ende August
hielt die Erzieherin das Kind
aufdemArm,umdaskurzeGe-
spräch zwischen Vater und
Kind zu erleichtern. Als der Va-
ter (dem Kind) einen Kuss gab,
verstummte (es) unmittelbar
danach und nässte sich bei er-

neutem Körperkontakt des Va-
ters auf dem Arm der Erzie-
herin ein.“

Offensichtliche Fehler
im psychologischen
Gutachten

Vorher war bereits vom
Amtsgericht Detmold ein Gut-
achten bei einem familienpsy-
chologischen Sachverständi-
gen in Auftrag gegeben wor-
den. Auf dieses Gutachten, das
mit dem 23. Mai 2019 datiert
ist, beruft sich die Staatsan-
waltschaft unter anderem und
stellte das Verfahren gegen den
Vater des Kindes auf sexuel-
len Missbrauch am 9. Juli 2019
ein. In der Begründung heißt
es, dass „zureichende tatsäch-
liche Anhaltspunkte für ein Se-
xualdelikt nicht bestehen“. In
dem Gutachten von Ende Mai
beschreibt der familienpsycho-
logische Gutachter Untersu-
chungen des Kindes vom 8. Ju-
li 2019 und vom 12. Juli 2019.
Die Diskrepanz ist offensicht-
lich. In das Gutachten vom 23.
Mai können noch keine Unter-
suchungsergebnisse aus Ge-
sprächen genannt werden, die
erst im Juli stattgefunden ha-
ben. Trotzdem nimmt die
Staatsanwaltschaft in der Ein-
stellungsverfügung vom 9. Ju-
li darauf Bezug: „Andererseits
ist offenbar ein familienge-
richtliches Gutachten einge-
holt worden, welches sich nicht
gegen Besuchskontakte des Be-
schuldigten zu seinem (Kind)
ausspricht.“

IndemGutachtenstehtauch
eine Stellungnahme des Va-
ters zu den Vorwürfen eines se-
xuellen Missbrauchs. Diese
Stellungnahme wurde dem
Gutachter am 12. Juli 2019 mit-
geteilt – dem Tag, an dem der
Gutachter das Kind zum zwei-
ten Mal untersucht haben will.

Fünf Stunden
Persönlichkeitstests
ohne Pause

Mittlerweile ist Christian
Laue mit dem Fall befasst. Der
Strafrechtler ist unter ande-
rem Professor an der Univer-
sität Heidelberg, Institut für
Kriminologie. In einem Brief

an Landrat Axel Lehmann be-
schreibt er ausführlich die Si-
tuation, wie sie sich für Elke
D. darstellt, untermauert mit
zehn aussagekräftigen Anla-
gen. Unter anderem verweist
er darauf, dass die Staatsan-
waltschaft sich auf das fami-
lienpsychologische Gutachten
berufe. Darin steht, dass dem
Kindesvater ein uneinge-
schränktes Umgangsrecht ein-
zuräumen sei, weil die Staats-
anwaltschaft zum dem Schluss
kam, dass „offenbar ein fami-
liengerichtliches Gutachten
eingeholt worden (war), wel-
ches sich nicht gegen Besuchs-
kontakte des beschuldigten zu
seinem (Kind) ausspricht“ und
daraufhin das Verfahren gegen
den Kindesvater einstellte.
„Staatsanwaltschaft und Gut-
achten stützen sich also gegen-
seitig und berufen sich wech-
selweise aufeinander“, schreibt
Rechtsanwalt Laue. Er vermu-
tet, dass die Staatsanwalt-
schaft das Gutachten vor der
Verfahrenseinstellung nicht
gelesen hat.

Am 6. Oktober hat Chris-
tian Laue ein Antwortschrei-
ben des Kreises Lippe erhal-
ten. Unterzeichnet ist es vom
Verwaltungsvorstand Olaf Pe-
terschröder, einem studierten
Architekten, zu dessen Abtei-
lung auch der Bereich „Ju-
gend und Familie“ gehört. In
diesem Brief schreibt der
Architekt dem Juraprofessor:
„Da ich weder die Fachauf-
sicht über die Familiengerich-
te noch über die Staatsanwalt-
schaft bzw. die Strafgerichte
habe, kann ich diese auch nicht
anweisen, ihregetroffenenEnt-
scheidungen abzuändern.“

Gegenüber der NW bezeich-
net Laue dieses Schreiben als
Unverschämtheit. „Ich habe
selten eine so freche, ignoran-
te und arrogante Antwort von
einer Behörde bekommen“,
sagt Laue. Und weiter: „Die
zehn Anlagen zu meinem
Schreiben kamen ohne jeden
Knick zurück, so dass ich si-
cher bin, dass Dr.-Ing. Olaf Pe-
terschröder nicht einen einzi-
gen Blick da hineingeworfen
hat.“ Er schließt daraus, „dass
der Kreis Lippe nicht daran in-
teressiert ist, das Verhalten des
Jugendamtes kritisch zu hin-
terfragen“.

Im weiteren Verlauf des Fal-
les nimmt das Gutachten des
familienpsychologischen
Sachverständigen eine beherr-
schende Rolle ein. Wie Elke D.
gegenüber der Neuen Westfä-
lische sagte, habe es nur ein Ge-
spräch zwischen ihr und dem
Sachverständigen gegeben,
undzwaram8. Juli2019.16Ta-
ge, nachdem das Gutachten ge-
schrieben worden ist. Dieses
Gespräch habe etwa eine Stun-
de gedauert.Weitere fünfStun-
den habe der Gutachter damit
verbracht, Elke D. ohne Pause
Persönlichkeitstests sowie
einen Intelligenztest ausfüllen
zu lassen. Das Gutachten, eben
das mit dem Datum 23. Mai
2019, wurde dem Jugendamt
des Kreises Lippe am 15. Au-
gust 2019 zugeleitet.

Die Mitarbeiter des Jugend-
amtes wurden sofort aktiv und
leiteten weitgehende Schritte
zur Sicherung des Kindes-
wohls ein. Wie Rechtsanwalt
Laue in seinem Schreiben an
den Landrat darlegt, richteten
sich die Reaktionen der Ju-
gendamtsmitarbeiter jedoch
nicht nach den Empfehlungen
desExpertenteamsausdemSt.-
Vincenz-Krankenhaus und
den unabhängigen Beratungs-
stellen, sondern einseitig gegen
die Mutter des Kindes. Das
Kind wurde vom Jugendamt
noch am selben Tag, also am
15. August, in Obhut genom-
men und dem Vater überge-
ben. Rechtsanwalt Laue be-
zeichnet diese Maßnahme als
„eindeutig rechtswidrig“.
Denn vor einer Inobhutnah-
me müssten die Erziehungs-
berechtigten in die Einschät-
zung einer eventuellen Gefähr-
dung des Kindes einbezogen
werden. Zudem, so Laue wei-
ter, hätten sich die Mitarbei-
ter des Jugendamtes einen un-
mittelbaren Eindruck von dem
Kind und dessen persönlicher
Umgebung verschaffen sollen.
Stattdessen hätten die Mit-
arbeiter des Jugendamtes eine
„dringende Gefahr“ angenom-
men, nicht die Entscheidung
des Familiengerichts abgewar-
tet, sondern das Kind sofort in
Obhut genommen.

Diese Aktion, die Christian
Laue im Gespräch mit der NW
als „Panikreaktion“ bezeich-
net, gründet sich auf eine vom

Familiengutachter getroffene
Aussage: „Das Gutachten sagt
aus, dass die Kindsmutter eine
Bindungsintoleranz zeige, sie
nicht erziehungsfähig sei und
(an) dem Münchhausen-by
Proxy-Syndrom (siehe Kas-
ten) leide. Dies führe dazu, dass
das Kind zwingend zum Kinds-
vater wechseln müsse.“

An diesem Satz mache das
Jugendamt all seine bisheri-
gen Aktivitäten fest. Und das,
obwohl mittlerweile vom
OberlandesgerichtHamm fest-
gestellt wurde, dass die Aussa-
gen nicht auf Elke D. zutref-
fen. Ihr wurde uneinge-
schränkte Erziehungsfähigkeit
attestiert und auch das Münch-
hausen-by-Proxy-Syndrom sei
bei ihr nicht festgestellt wor-
den. Trotzdem liegt der Le-
bensmittelpunkt des Kindes
weiterhin beim Vater.

Jugendamt erkennt
eigene Gutachterin
nicht an

Was das Gutachten angeht,
hat Elke D. Professor Uwe Te-
wes beauftragt, zum Gutach-
ten des Familienpsychologen
Stellung zu nehmen. Der eme-
ritierte Professor war Leiter der
Abteilung für Medizinische
Psychologie an der Medizini-
schen Hochschule Hannover.
Er hat klinische Berufserfah-
rungen in der Psychiatrie. Er
hatte in seiner klinischen Tä-
tigkeit und als Gerichtssach-
verständiger häufig mit Kin-
der zu tun, die Opfer von se-
xuellen Übergriffen waren, als
auch mit Fällen des Verdachts
auf Münchhausen-by-Proxy-
Syndrom.

Tewes ist auch heute noch
als Gutachter tätig. Er stellt für
das Gutachten ein vernichten-
des Urteil fest: „Das vorlie-
gende Gutachten weist dies-
bezüglich derart gravierende
Mängel auf, dass es aus fachli-
cher Sicht kaum verwertbar er-
scheint.“ Hinsichtlich der Dia-
gnose des Münchhausen-by-
Proxy-Syndroms bezeichnet er
das Vorgehen des Gutachters
als „völlig untauglich und un-
professionell“.

Die Stellungnahme dieses
Experten lag dem Jugendamt
des Kreises Lippe ab Herbst

2019 vor. Für Rechtsanwalt
Laue ist es „nicht nachvoll-
ziehbar, wie das Jugendamt auf
ein solch untaugliches Gut-
achten derart einschneidende
Maßnahmen wie die Inobhut-
name des Kindes und schließ-
lich die weitgehende Sorge-
rechtsentziehung stützen
kann“.Anfangdieses Jahresha-
be das Jugendamt dann doch
eine Diagnostik in Auftrag ge-
geben. Bei dieser Untersu-
chung stellte die Kinderpsy-
chologin fest, dass es dem Kind
beim Vater „sehr schlecht“ ge-
he. Das Ergebnis dieser Unter-
suchung, die im Auftrag des Ju-
gendamtes geschah, wird vom
Jugendamt nicht anerkannt.

Die Rechtmäßigkeit der In-
obhutnahme und das Verhal-
ten des Jugendamtes Lippe
wird vor dem Verwaltungsge-
richt Minden am 29. Novem-
ber verhandelt. Elke D. sagt:
„Ich frage mich, wer dieses Mal
die Verantwortung über-
nimmt? Will der Landrat wei-
terhin sein Mantra ,wir haben
alles richtiggemacht’herunter-
beten? Für mich ist unglaub-
lich, dass scheinbar aus dem
schrecklichenFall in Lügde kei-
ne Konsequenzen gezogen
wurden, weder fachlich noch
personell. Ich frage mich, war-
um das Jugendamt des Krei-
ses Lippe nicht in der Lage ist,
einst getroffene Entscheidun-
gen zu überdenken, geschwei-
ge denn zu revidieren. Ich als
Mutter möchte Verantwor-
tung für mein Kind überneh-
men, werde aber von den Be-
hörden daran gehindert.“
´ Auch das Politmagazin
Frontal hat sich des Themas an-
genommen. Geplanter Sende-
termin ist Dienstag, 23. No-
vember, 21 Uhr im ZDF.

Es gibt viele Arten, Kinder zu misshandeln. Aufgabe von Jugendämtern ist es, Kinder zu schützen. Rechtsanwalt Christian Laue ist der Ansicht, dass das Jugendamt des Kreises Lip-
pe im Fall von Elke D. (Name geändert) vollkommen versagt hat. Foto: Barbara Franke

Syndrom des
Lügenbarons
´ Das Münchhausen-
by-Proxy-Syndrom, auf
deutsch, das Münch-
hausen-Stellvertreter-
syndrom, ist das Erfin-
den, Übersteigern oder
Verursachen von
Krankheiten oder de-
ren Symptomen meis-
tens bei Kindern, meist,
um anschließend eine
medizinische Behand-
lung zu verlangen
und/oder um selbst die
Rolle eines scheinbar
liebe- und aufopfe-
rungsvoll Pflegenden
zu übernehmen.
´ Es ist eine Form der
Kindesmisshandlung,
die bis zum Tod des
Opfers führen kann.
´ Die Täter, 90 bis 95
Prozent sind Frauen,
sind meistens die leibli-
chen Mütter.
´ Laut Uwe Tewes,
dem emeritierten Leiter
der Abteilung für Me-
dizinische Psychologie
an der Medizinischen
Hochschule Hannover
und anerkannten ge-
richtlichen Sachver-
ständigen, tritt das
Münchhausen-Stellver-
tretersyndrom extrem
selten auf. In der Lite-
ratur wird von einem
Fall pro Jahr in einer
Region mit einer Mil-
lion Einwohnern ge-
sprochen.
´ Uwe Tewes hatte so-
wohl in seiner klini-
schen Tätigkeit als auch
als gerichtlich bestellter
Sachverständiger häufi-
ger mit Fällen des Ver-
dachts auf das Münch-
hausen-Stellvertreter-
syndrom zu tun. (guh)

Quelle: Wikipedia
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